
Sachsen-Anhalt

EXKLUSIVE FILMVORFÜHRUNG UND GESELLSCHAFTLICHER AUSTAUSCH

„Skeet“ begeistert 
im Filmpalast 
Aschersleben
Am Nachmittag des 18. Mai 2026 wurde 

der Filmpalast in Aschersleben zum Ort 
einer außergewöhnlichen kulturellen und 
zugleich fachlich bedeutsamen Veranstal-
tung. Gezeigt wurde der vielfach beachtete 
Film „Skeet“, der im Jahr 2025 mit dem re-
nommierten DGB-Filmpreis ausgezeichnet 
worden ist. Die exklusive Vorführung richte-
te sich gezielt an Studierende des Hauptstu-
diums sowie an Auszubildende des Au� au-
kurses der Fachhochschule Polizei und bot 
zugleich hochrangigen Gästen aus Politik, 
Verwaltung und Gewerkscha� en eine Platt-
form zum gemeinsamen Austausch.

Der nahezu vollständig gefüllte Kinosaal 
(bei insgesamt 220 Sitzplätzen) zeugte von 
dem großen Interesse an dieser besonderen 
Veranstaltung. Die Bedeutung des Abends 
wurde zusätzlich durch die Anwesenheit 
prominenter Gäste unterstrichen: Der Ober-
bürgermeister der Stadt Aschersleben, Herr 
Ste� en Amme, nahm ebenso teil wie die 
Kanzlerin der Fachhochschule Polizei, Frau 
Regierungsdirektorin Annika Seehase, die 
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
aus den Fachgruppen und dem Stammper-
sonal der Hochschule vertreten war. Als be-
sondere Vertreter der Gewerkscha� sseite 
waren die stellvertretende Vorsitzende des 
DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sach-
sen-Anhalt, Frau Katrin Skirlo, und unsere 
Landesvorsitzende Nancy Emmel anwesend.

Erö� net wurde die Veranstaltung durch 
Martin Götze, Mitglied des geschä� sfüh-
renden Landesvorstands der Gewerkscha�  
der Polizei Sachsen-Anhalt, und Ruben Eick 
vom Deutschen Gewerkscha� sbund Nieder-
sachsen. In ihren Grußworten betonten sie 
die gesellscha� liche Relevanz des Films und 
hoben hervor, wie wichtig es sei, gerade den 
angehenden Polizeibeamtinnen und -beam-
ten durch solche Formate Per spektiven auf 
beru� iche und moralische Herausforderun-
gen zu erö� nen.

Der Film „Skeet“ selbst zeichnet sich 
nicht nur durch seine künstlerische Qua-

lität aus, sondern auch durch 
eine besondere Produktions-
weise. Über mehrere Jahre hin-
weg wurden die Darstellerinnen und Dar-
steller begleitet, wodurch sie im Film tat-
sächlich sichtbar älter werden. Auf den 
Einsatz wechselnder Schauspieler wurde 
bewusst verzichtet, was zu einer außerge-
wöhnlichen Authentizität und emotionalen 
Tiefe führt. Die Figuren entwickeln sich vor 
den Augen des Publikums auf glaubwürdige 
Weise weiter – eine Herangehensweise, die 
den Film von vielen anderen Produktionen 
deutlich abhebt.

Der Regisseur des Films ist ein Filmema-
cher, der sich intensiv mit gesellscha� spo-
litischen Themen auseinandersetzt und für 
seine realitätsnahen Inszenierungen be-
kannt ist. In „Skeet“ gelingt es ihm, eine 
vielschichtige Geschichte zu erzählen, die 
sowohl individuelle Lebenswege als auch 
gesellscha� liche Spannungsfelder in den 
Mittelpunkt stellt. Dabei verzichtet er be-
wusst auf einfache Zuschreibungen und er-
ö� net di� erenzierte Per spektiven, die zum 
Nachdenken und Diskutieren anregen.

Inhaltlich begleitet der Film junge Men-
schen auf ihrem Weg durch eine von Un-
sicherheiten, Kon� ikten und sozialen He-
rausforderungen geprägte Lebensrealität. 
Themen wie Herkun� , Identität, sozialer 

Druck, Gewalt, Perspektivlosigkeit, aber 
auch Ho� nung und Zusammenhalt stehen 
dabei im Fokus. Besonders eindrücklich 
zeigt „Skeet“, wie sich Lebensentscheidun-
gen, gesellscha� liche Rahmenbedingun-
gen und zwischenmenschliche Beziehun-
gen im Laufe der Zeit gegenseitig beein� us-
sen und prägen.

Gerade diese thematische Vielschichtig-
keit macht den Film besonders relevant für 
die Polizeiausbildung. Viele der dargestell-
ten Situationen spiegeln reale Einsatzlagen 
wider, mit denen Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamte im Berufsalltag konfron-
tiert werden können. Dazu zählen etwa 
Kon� ikte in sozialen Brennpunkten, der 
Umgang mit jugendlichen Gruppen, Eskala-
tionsdynamiken im ö� entlichen Raum oder 
auch die Herausforderung, in emotional auf-
geladenen Situationen angemessen zu kom-
munizieren und zu deeskalieren.

Darüber hinaus grei�  der Film zentrale 
Fragestellungen auf, die für den Polizeibe-
ruf von grundlegender Bedeutung sind: Wie 
gelingt ein respektvoller Umgang mit Men-
schen unterschiedlicher sozialer Hinter-

Ruben Eick, Katrin Skrilo, Nancy Emmel und Martin Götze beim Gruppenbild vor dem Kino (von links).

weg wurden die Darstellerinnen und Dar-

Fo
to

: K
W

st
ud

io
/A

do
be

st
oc

k



2 Sachsen-Anhalt | Deutsche Polizei  07/2026 DP

gdp.de/SachsenAnhalt

gdp_lsa

GdP.SachsenAnhalt

GdP_LSA

gründe? Welche Rolle spielen Vorurteile und 
Wahrnehmungsmuster im beru� ichen Han-
deln? Und wie lassen sich rechtliche Vorga-
ben mit menschlicher Empathie in Einklang 
bringen? „Skeet“ liefert keine einfachen Ant-
worten, sondern fordert die Zuschauerinnen 
und Zuschauer dazu auf, sich mit diesen Fra-
gen aktiv auseinanderzusetzen.

Die Exklusivität dieser Vorführung ver-
lieh der Veranstaltung einen besonderen 
Stellenwert. „Skeet“ ist weder über Media-
theken noch über Streaming-Plattformen 
verfügbar und kann somit nur im Rahmen 
ausgewählter Veranstaltungen gezeigt wer-
den. Der Deutsche Gewerkscha� sbund hat-
te den Film bereits im November 2025 an vier 

Standorten in Deutschland 
präsentiert. Die Au� üh-
rung in Aschersleben stell-
te jedoch eine gezielt initi-
ierte Sonderveranstaltung 
dar, die exklusiv für Poli-
zeianwärterinnen und -an-
wärter organisiert wurde.

Im Anschluss an die 
Filmvorführung fand eine 
moderierte A� er-Film-
Talkrunde statt, die den 
inhaltlichen Austausch 
vertie� e und Raum für Re� exion bot. Die 
Moderatoren gri� en zentrale Aspekte des 
Films auf, ordneten diese in einen beru� i-
chen Kontext ein und gingen gemeinsam mit 
dem Publikum wichtigen Fragen nach. Ins-
besondere die dargestellten Kon� iktsitua-
tionen sowie deren Bedeutung für den Po-
lizeialltag wurden intensiv diskutiert. Vie-
le Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, 
eigene Per spektiven einzubringen und die 
Inhalte des Films mit ihren bisherigen Er-
fahrungen aus Studium und Ausbildung zu 
verknüpfen.

Die Veranstaltung erwies sich insge-
samt als voller Erfolg. In enger Kooperati-
on mit der Fachhochschule Polizei wurde 
nicht nur ein hochwertiges kulturelles For-
mat gescha� en, sondern auch ein bedeu-

tender Beitrag zur praxisnahen Ausbildung 
geleistet. Der Landesvorstand der Gewerk-
scha�  der Polizei Sachsen-Anhalt möchte 
sich ausdrücklich für die gelungene Durch-
führung und die engagierte Zusammenar-
beit bedanken.

Die Filmvorführung von „Skeet“ im Film-
palast Aschersleben wird damit als ein-
drucksvolles Beispiel dafür in Erinnerung 
bleiben, wie Bildung, Kultur und gesell-
scha� licher Dialog sinnvoll miteinander 
verknüp�  werden können. Sie hat gezeigt, 
wie wichtig es ist, angehenden Polizeibe-
amtinnen und -beamten frühzeitig Raum 
für Re� exion zu bieten und sie für die kom-
plexen Herausforderungen ihres zukün� i-
gen Berufs zu sensibilisieren.
Der Landesvorstand

Als GdP ha� en wir extra den größten Kinosaal gebucht, der fast vollständig be-
legt war.

Martin � ndet einleitende Worte vor der Filmvorführung.
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Erweiterte Landesseniorenvorstandssitzung

Der Geschä� sführende Seniorenvor-
stand hatte die untergliederten Vorsit-

zenden der Senioren aus den Kreisgrup-
pen zum  Erfahrungsaustausch eingeladen. 
Leider konnten einige Vertreter den Termin 
nicht wahrnehmen und mussten sich ent-
schuldigen. Es wurde deutlich, dass unse-
re engagierten Funktionäre mitunter einsa-
me Streiter sind. Wenn mal ein Termin nicht 
wahrgenommen werden kann, fehlt ein Stell-
vertreter. Wir haben über dieses Problem dis-
kutiert und suchen nach Lösungen. Leider ist 
es nach wie vor schwierig, Mitglieder für eh-
renamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Wir hat-
ten die Vorsitzende der Landesseniorenver-
tretung, Frau Monika Hohmann, zur Sitzung 
eingeladen. Sie berichtete über das geplan-
te „seniorenpolitische Programm“: ÖPNV, 
Beratung, Einsamkeit, Wohnen, Digitalisie-
rung sowie die Förderung des Ehrenamtes.

Notfallrucksack
inkl. Einleger mit Checkliste
individuelles Zubehör bestellbar

PSW-Preis
(nur für GdP-Mitglieder)

28,50 €

Exklusive AKTION der Polizeisozialwerk Sachsen/Thüringen GmbH

*Der Preis versteht sich inklusive der gestzlich geltenden Mehrwertsteuer und exklusive der Verpackungs- und Versandkosten.

*28,50 €*
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Wer weiterhin die Papierausgabe der DP erhalten möchte, sendet bi� e an 
lsa@gdp.de eine kurze formlose Information. Wer digital lesen möchte, muss nichts 
weiter veranlassen. Für Pensionäre und Rentner bleibt alles wie gehabt.

SCHRITT FÜR SCHRITT IN EINE GRÜNE ZUKUNFT

Umstellung der Deutschen Polizei

Natürlich liegt auch uns Nachhaltigkeit sehr 
am Herzen. Der ökologische Fußabdruck, 

den wir auf diesem Planeten hinterlassen, soll-
te so klein wie möglich sein und in einem an-
gemessenen Verhältnis stehen. Deshalb haben 
wir uns Gedanken gemacht, wie auch wir ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt 
unserer Erde leisten können. An dieser Stel-
le kommt Ihr als treue Leserinnen und Leser 
unserer Deutschen Polizei (DP) ins Spiel: Ihr 
könnt uns ohne zusätzlichen Aufwand auf die-
sem Weg begleiten und aktiv unterstützen.

In einem ersten Schritt möchten wir un-
seren Papierverbrauch reduzieren. Deshalb 

stellen wir die DP kün� ig 
grundsätzlich als digitale 
Ausgabe bereit. An der Qua-
lität ändert sich dabei selbst-
verständlich nichts. Die ein-
zige Veränderung für Dich 
ist, dass Du kün� ig einmal 
im Monat weniger zum Brief-
kasten gehen musst.

Wenn Du weiterhin eine 
Ausgabe in Papierform er-
halten möchtest, ist das 
natürlich möglich. In die-
sem Fall bitten wir Dich le-
diglich darum, uns Deinen 
Wunsch kurz per  E-Mail an 
lsa@gdp.de mitzuteilen.

Möchtest Du den einge-
schlagenen Weg unterstüt-
zen, musst Du nichts weiter 

tun. Du wirst automatisch zum 1. Septem-
ber 2026 auf die digitale Variante umge-
stellt. Dein direkter Vorteil ist, dass Du 
kün� ig nicht nur Zugri�  auf den Landes-
teil, sondern auch auf den Bundesteil, ganz 
einfach über unsere Homepage sowie über 
die DP-App, hast.

Lade Dir die DP-App einfach kostenlos 
im Google Play Store oder im Apple App 
Store herunter und nutze den Mehrwert, 
der Dir durch Deine Mitgliedscha�  zur Ver-
fügung steht.

Alle Mitglieder, die sich bereits im wohl-
verdienten Ruhestand (Rente oder Pension) 

be� nden, erhalten weiterhin eine Papier-
ausgabe. Damit möchten wir sicherstellen, 
dass der Informations� uss auch außerhalb 
des aktiven Dienstes nicht abreißt.

Solltest Du Dich als Rentnerin, Rentner, 
Pensionärin oder Pensionär ebenfalls lieber 
digital informieren und uns bei der Papier-
einsparung unterstützen wollen, melde Dich 
bitte in unserer Geschä� sstelle. Wir stellen 
Dich dann gern ebenfalls auf die digitale Va-
riante der DP um.

Wir freuen uns, wenn Du unseren einge-
schlagenen Weg unterstützt, und bedanken 
uns herzlich für Dein Vertrauen.

Der Landesvorstand

Frau Hohmann ist gleichzeitig Vorsitzen-
de des Petitionsausschusses im Landtag. Sie 
gab uns einen überzeugenden Einblick, wie 
man mit einer Petition gegen Missstände 
vorgehen kann.

In der Tagesordnung ging es dann um 
die Einführung des Ehrenbuches für außer-
ordentlich verdienstvolle Mitglieder unserer 
Gewerkscha� . Der GLBV hat einen entspre-
chenden Beschluss gefasst.

Eine weitere Initiative der Senioren ziel-
te auf die Einführung eines Ausweises, der 
pensionierte Polizeibeamte zum Betreten 
von Dienststellen berechtigt. Entsprechende 

Schritte sind eingeleitet, jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Wir gehen optimistisch davon 
aus, dass der Ausweis zusammen mit der Ein-
führung neuer Dienstausweise realisiert wird.

Senioren aufgepasst! Unsere Zeitschri�  
„Deutsche Polizei“ wird zukün� ig digital 
erscheinen. Für Senioren wird die gedruck-
te Version nach wie vor noch im häuslichen 
Brie� asten landen, wurde mir auf Nachfra-
ge versichert. Endlich hat man als Senior mal 
ein kleines Privileg, wenn schon der o�  zielle 
Rentenausweis kaum nutzbar ist.

Es kann jeden von uns tre� en, Opfer ei-
nes Unglücks zu werden. Man muss dann 

schnell seine wichtigen Unterlagen schnap-
pen und sich in Sicherheit bringen. Für eine 
solche  Situation kann man sich wappnen. 
Vielleicht habt Ihr schon etwas vom „Not-
fallrucksack“ gehört. Er wird über das Po-
lizeisozialwerk Sachsen/Thüringen GmbH 
angeboten. Eine beigefügte Checkliste hil�  
bei der inhaltlichen Zusammenstellung. Der 
Seniorenvorstand unterstützt diese Idee. Wir 
empfehlen Euch, so einen „Rettungsanker“ 
anzuscha� en. Weitere Informationen könnt 
Ihr im Bundesteil unserer Zeitung lesen.

Rolf Strehler
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Der Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst der Länder (TV-L) ist der seit dem 1. Novem-
ber 2006 geltende Tarifvertrag für die Beschä� igten von 15 der 16 bundesdeutschen 
Länder (Hessen hat einen eigenen Tarifvertrag). Er hat die bis dahin gültigen, unter-
schiedlichen Tarifverträge für Angestellte (BAT) und Arbeiter (MTArb) abgelöst. Der 
Koalitionsvertrag der Landesregierungen Sachsen-Anhalt beinhaltet stets den Passus 
der zeitnahen, inhaltsgleichen Übernahme auf die Besoldung.

Landtag scha�   gesetzliche Grundlage für 
die Übertragung des Tarifergebnisses

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat 
mit dem Beschluss des Landesbesol-

dungs- und Versorgungsanpassungsgeset-
zes 2026/2027/2028 die rechtliche Grundlage 
für die Übertragung des aktuellen Tarifergeb-
nisses der Länder auf den Besoldungs- und 
Versorgungsbereich gescha� en. Damit wird 
ein Schritt vollzogen, der für viele Beschäf-
tigte im ö� entlichen Dienst von erheblicher 
Bedeutung ist und der lange erwartet wurde. 
Für die Gewerkscha�  der Polizei (GdP) Sach-
sen-Anhalt ist dies ein wichtiger und längst 
überfälliger Schritt, zugleich aber kein An-
lass, die bestehenden De� zite aus dem Blick 
zu verlieren oder die weitere Entwicklung un-
kritisch zu begleiten.

Wichtiger Erfolg 
gewerkscha� licher Arbeit

Mit der nun erfolgten Gesetzesverabschie-
dung wird ein zentrales Anliegen der GdP 
aufgegri� en: die Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamtinnen und Beamten 
sowie auf die Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger im Land Sach-
sen-Anhalt. Diese Forderung ist seit Jah-
ren Bestandteil der gewerkscha� lichen Ar-
beit und wurde in zahlreichen Gesprächen, 
Stellungnahmen und ö� entlichen Beiträgen 
konsequent vertreten.

Dieser Schritt ist nicht zuletzt das Ergeb-
nis des anhaltenden gewerkscha� lichen 
Drucks und klar formulierter Forderungen. 
Die GdP hat sich dabei stets dafür einge-
setzt, dass tari� iche Entwicklungen nicht 
isoliert betrachtet werden, sondern auch im 
Beamtenbereich ihren Niederschlag � nden. 
Die nun gescha� ene gesetzliche Grundlage 
zeigt, dass kontinuierliche Interessenvertre-
tung Wirkung entfalten kann und politische 
Entscheidungen maßgeblich beein� usst.

Die GdP hat in den vergangenen Monaten 
wiederholt und mit Nachdruck darauf hin-
gewiesen, dass eine Anerkennung des Ta-
rifergebnisses nicht selektiv erfolgen darf. 
Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass 
die Entwicklungen im Tari� ereich zeit- und 
inhaltsgleich auch auf die Beamtenscha�  
übertragen werden. Dass der Gesetzgeber 
nun tätig geworden ist, ist daher auch als Si-
gnal zu werten, dass gewerkscha� liche Inte-
ressenvertretung ernst genommen wird und 
konkrete Ergebnisse erzielen kann.

Lineare Anpassungen und 
strukturelle Verbesserungen

Positiv hervorzuheben ist, dass die linearen 
Erhöhungen aus dem Tarifabschluss der Län-
der in den Gesetzentwurf einge� ossen sind. 
Der Tarifabschluss sieht eine Erhöhung der 

Entgelte ab dem 1. Ap-
ril 2026 um 2,8 Prozent, 
mindestens jedoch 
100 Euro monatlich, 
vor. Weitere Steigerun-
gen sind ab dem 1. März 
2027 sowie zum 1. Janu-
ar 2028 vorgesehen, so-
dass sich insgesamt 
eine mehrstu� ge An-
passung ergibt, die den 
Einkommensentwick-
lungen Rechnung trägt.

Diese linearen An-
passungen sind ein 
wesentlicher Bestand-
teil einer nachvollzieh-
baren und transparen-

ten Besoldungspolitik. Sie tragen dazu bei, 
die allgemeine Einkommensentwicklung im 
ö� entlichen Dienst abzubilden und den Ab-
stand zur allgemeinen Lohnentwicklung in 
anderen Bereichen nicht weiter anwachsen 
zu lassen. Gerade in Zeiten steigender Le-
benshaltungskosten kommt diesen Anpas-
sungen eine besondere Bedeutung zu.

Darüber hinaus wurden weitere Anpassun-
gen auf den Weg gebracht. Dazu zählen ins-
besondere Verbesserungen bei den Familien-
zuschlägen sowie bei den Anwärtergrundbe-
trägen. Diese Maßnahmen sind geeignet, die 
Attraktivität des ö� entlichen Dienstes insge-
samt zu stärken und insbesondere jüngere Kol-
leginnen und Kollegen sowie Familien spürbar 
zu entlasten. Sie setzen zugleich ein wichtiges 
Signal im Wettbewerb um quali� zierten Nach-
wuchs und tragen dazu bei, den ö� entlichen 
Dienst als verlässlichen und familienfreund-
lichen Arbeitgeber zu positionieren.

Klare Kritik am fehlenden 
Mindestbetrag

So deutlich die positiven Aspekte sind, so 
unmissverständlich fällt die Kritik der GdP 
an zentraler Stelle aus: Der Mindestbetrag 
von 100 Euro, der integraler Bestandteil des 
Tarifabschlusses ist, wird nicht vollständig 
und wirksam auf die Besoldung übertragen. 
Damit bleibt ein wesentliches Element des 
Tarifabschlusses unberücksichtigt, das ge-
rade für die unteren Einkommensgruppen 
eine erhebliche Bedeutung hat.

Gerade für die unteren Besoldungsgrup-
pen hat dieser Mindestbetrag eine besonde-
re Funktion. Er sorgt dort für eine spürbar 
stärkere Entlastung und ist Ausdruck sozi-
aler Ausgewogenheit innerhalb des Tarifab-
schlusses. Durch die Kombination aus pro-
zentualer Erhöhung und festem Mindestbe-
trag wird sichergestellt, dass insbesondere 
diejenigen pro� tieren, deren Einkommen 
vergleichsweise niedrig ist.

Wird dieser Bestandteil nicht konsequent 
übernommen, entsteht eine Schie� age, die 
insbesondere die Kolleginnen und Kollegen 
mit geringeren Grundbezügen benachteiligt. 

Bei mehreren Veranstaltungen, Demos und Kundgebungen zu der Tarifrunde 
2025/2026 standen Beamtinnen und Beamte Seite an Seite mit unseren Tarif-
beschä� igten in Sachsen-Anhalt.
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Da es sich bei der Übertragung auf die Besoldung zwangsläufig um ein Gesetzgebungs-
verfahren handelt, erhalten Beamtinnen und Beamte die Zahlungen erst nachträglich. Mit 
dem jetzigen Abschluss der Gesetzgebung gehen wir von einer rückwirkenden Nach-
zahlung mit den Juli- oder August-Bezügen aus.

Dies widerspricht dem Anspruch einer ge-
rechten und ausgewogenen Besoldungsent-
wicklung und wird von der GdP daher deut-
lich kritisiert.

Für die GdP ist daher klar: Eine echte 
Übertragung des Tarifergebnisses darf nicht 
an den entscheidenden Punkten verkürzt 
werden. Wer von einer zeit- und inhaltsglei-
chen Übernahme spricht, muss auch sämt-
liche Bestandteile vollständig umsetzen und 
darf keine Abstriche zulassen. Nur so kann 
das Vertrauen in politische Zusagen lang-
fristig gestärkt werden.

Wertschätzung muss sich in 
Besoldung widerspiegeln

Die Diskussion um die Übertragung des Ta-
rifergebnisses berührt eine grundlegende 
Frage: die tatsächliche Wertschätzung ge-
genüber den Beschäftigten der Polizei. Die-
se Wertschätzung darf sich nicht auf sym-
bolische Gesten oder politische Absichtser-
klärungen beschränken, sondern muss sich 
konkret in den Arbeitsbedingungen und ins-
besondere in der Besoldung widerspiegeln.

Eine faire, transparente und nachvoll-
ziehbare Besoldung ist ein zentraler Be-
standteil dieser Wertschätzung. Sie trägt 

wesentlich dazu bei, Motivation zu fördern, 
die Bindung an den Arbeitgeber zu stärken 
und die Leistungsbereitschaft langfristig zu 
sichern. Gerade im Polizeidienst, der mit be-
sonderen Anforderungen, hohen Belastun-
gen und zunehmender Komplexität verbun-
den ist, kommt diesem Aspekt eine heraus-
ragende Bedeutung zu.

Vor dem Hintergrund steigender Anfor-
derungen, wachsender Belastungen und 
eines zunehmend angespannten Personal-
körpers ist eine verlässliche und angemes-
sene Besoldung ein entscheidender Faktor 
für Motivation, Bindung und Nachwuchs
gewinnung. Nur wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen, kann es gelingen, ausrei-
chend qualifiziertes Personal zu gewinnen 
und dauerhaft im Dienst zu halten.

Weiter im Blick: Umsetzung und 
amtsangemessene Alimentation

Mit dem Gesetzesbeschluss ist ein wich-
tiger Zwischenschritt erreicht, der jedoch 
nicht das Ende der Entwicklung markiert. 
Die GdP Sachsen-Anhalt wird den weiteren 
Vollzug sowie die konkrete Wirkung der Re-
gelungen in der Praxis aufmerksam beglei-
ten und kritisch auswerten. Dabei wird ins-

besondere darauf zu achten sein, wie sich 
die beschlossenen Maßnahmen tatsächlich 
auf die verschiedenen Besoldungsgruppen 
auswirken.

Zugleich bleibt das nächste zentrale Ziel 
klar definiert: die Herstellung einer amtsan-
gemessenen Alimentation für die Beamtin-
nen und Beamten in Sachsen-Anhalt. In die-
sem Bereich sieht die GdP weiterhin erhebli-
chen Handlungsbedarf. Die Anforderungen 
an eine verfassungskonforme und zugleich 
wettbewerbsfähige Besoldung sind hoch und 
erfordern konsequentes politisches Handeln.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen: 
Fortschritte sind möglich, wenn der politi-
sche Wille vorhanden ist und die Interessen 
der Beschäftigten ernst genommen werden. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass erreichte Ver-
besserungen nicht ausreichen, um alle beste-
henden Probleme zu lösen. Es bedarf weiterer 
Anstrengungen, um eine dauerhaft tragfähige 
und gerechte Besoldungsstruktur zu schaffen.

Die GdP wird sich auch weiterhin mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass die Inte-
ressen ihrer Mitglieder Gehör finden und in 
konkrete Verbesserungen münden. Dabei 
bleibt sie ein verlässlicher Ansprechpartner 
und eine starke Stimme für die Beschäftig-
ten der Polizei in Sachsen-Anhalt.
Der Landesvorstand

Seniorengruppe der 
Fachhochschule Polizei 
auf Minikreuzfahrt

Man muss den Mitgliedern schon etwas 
bieten, wenn man sie bei der Stan-

ge halten will, hatte sich unser Gruppenor-
ganisator Peter Eichhardt überlegt. Kurzer-
hand wurden wir alle nach Bernburg ein-
geladen. An der Anlegestelle am Saaleufer, 
unweit der „Krone Anhalts“, dem imposan-
ten Renaissanceschloss, wartete bereits das 
Fahrgastschiff „Saalefee“ auf uns. Strahlen-
der Sonnenschein, prächtige Frühlingsblüte 
und zahlreiche Teilnehmer waren gute Vor-
aussetzungen für einen gemütlichen Kaffee-
nachmittag auf der Saale. Die Route führte 
uns durch den Naturpark „Unteres Saaletal“. 
Nach einer Schleusung ging es stromabwärts 
in Richtung Calbe. Danach wurde gewendet 
und das Schiff nahm Kurs in Richtung Hal-

le. Für die Radfahrer un-
ter uns bot sich ein selte-
ner Blick auf den beliebten 
Saaleradweg. An der Hän-
gebrücke bei Gröna wur-
de nochmals kurz gewen-
det und mit der Rückfahrt zum Bootsanleger 
in Bernburg endete unsere Minikreuzfahrt. 
Es hat Spaß gemacht, mit den alten Wegge-
fährten über die alten Zeiten und über die Er-
eignisse der Gegenwart zu plaudern. Die Ver-
anstaltung war ein gutes Stück gelebte GdP-
Mitgliedschaft.

Das Gefühl, nicht nur einfach zahlendes 
Mitglied zu sein, sondern füreinander einzu-
stehen, mit Problemen und Fragen nicht allein 
zu sein, ist ein zentrales Anliegen aktiver Se-

niorenarbeit. Diesen starken Impuls, den wir 
vom 10. Seniorentag der GdP mitgebracht hat-
ten, gilt es mit Leben zu erfüllen, wenn man 
die lebensälteren Kolleginnen und Kollegen 
für das Gewerkschaftsleben interessieren will. 
Die Minikreuzfahrt war dafür ein sehr gelun-
genes Beispiel. Vielen Dank für die gemütli-
chen zwei Stunden. Für die nächste Zusam-
menkunft hat Peter schon eine neue Überra-
schung angekündigt. Man darf gespannt sein.
Rolf Strehler
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… Sachsen-Anhalt
Ohne ausreichend Personal gibt es keine 
funktionierende Polizei. Wer angesichts der 
aktuellen Entwicklungen in Sachsen-Anhalt 
etwas anderes behauptet, blendet die Reali-
tät aus oder verkennt die tatsächlichen He-
rausforderungen des polizeilichen Alltags.

Die Polizei erwirtschaftet keine Gewin-
ne, ihr Auftrag ist jedoch zentral: Sie ge-
währleistet die innere Sicherheit und damit 
eine grundlegende Voraussetzung unseres 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese 
Sicherheit hängt unmittelbar von den Men-
schen ab, die täglich ihren Dienst leisten. 
Ein tragfähiger Personalbestand im Poli-
zeivollzugsdienst ebenso wie in der Verwal-
tung ist daher keine politische Verfügungs-
masse, sondern eine zwingende Vorausset-
zung staatlicher Handlungsfähigkeit.

Positiv ist, dass Sachsen-Anhalt in den 
vergangenen Jahren auf massive Ruhe-
standsabgänge reagiert hat. Seit 2016 wur-
de die Zielzahl auf 6.400 Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte erhöht. Paral-
lel dazu sind die Einstellungszahlen seit 
2015/2016 kontinuierlich gestiegen. Insge-
samt wurden bis März 2026 4.872 Anwärte-
rinnen und Anwärter eingestellt. Auch die 
tatsächliche Personalstärke entwickelt sich 
wieder nach oben: von 5.822 im Jahr 2019 auf 
rund 6.500 zum 1. März 2026. Diese Entwick-
lung zeigt, dass politischer Wille Wirkung 
entfalten kann, wenn er konsequent umge-
setzt wird. Die Landesregierung verfolgt zu-
dem das Ziel, die Personalstärke auf mindes-
tens 7.000 zu erhöhen; aktuelle Berechnun-
gen gehen sogar von einem Bedarf von über 
7.600 aus.

Bei aller positiven Entwicklung sind die 
Fortschritte jedoch knapp kalkuliert. Aus-
bildungszeiten von zweieinhalb bis drei 
Jahren führen dazu, dass neue Kräfte erst 
verzögert im Polizeivollzug ankommen. 
Gleichzeitig bleiben die qualitativen Anfor-
derungen aus guten Gründen hoch, was die 
tatsächliche Verfügbarkeit zusätzlich beein-
flusst. Der Zielwert von 7.000 wird voraus-
sichtlich erst 2028 erreicht, vorausgesetzt 
der eingeschlagene Kurs wird konsequent 
fortgeführt.

Mit Blick auf die aktuellen Haushaltsde-
batten im Land ist jedoch eine besorgniser-
regende Entwicklung erkennbar. Personal-
kosten geraten erneut in den Fokus, auch bei 
der Polizei. Bekannte Reflexe greifen: Effizi-
enzsteigerung, Aufgabenkritik und Stellen-
reduzierung. Was technokratisch klingt, be-
deutet in der Praxis konkrete Einschnitte in 
die Sicherheitsarchitektur des Landes.

Frühere Sparphasen führten zu steigen-
den Belastungen, eingeschränkter Präsenz 
insbesondere im ländlichen Raum und einer 
Polizei, die zunehmend reaktiv statt präven-
tiv agiert. Wer diese Fehler wiederholt, han-
delt nicht verantwortungsbewusst, sondern 
fahrlässig gegenüber Beschäftigten und 
Bevölkerung gleichermaßen.

Besonders kritisch ist der Blick auf die 
Polizeiverwaltung. Während sich politi-
sche Diskussionen häufig auf den Vollzugs-
dienst konzentrieren, wird im Hintergrund 
an unterstützenden Strukturen gespart. 
Die Verwaltung wird zu oft als nachrangi-
ger Bereich betrachtet, in dem Einsparun-
gen vermeintlich weniger gravierende Aus-
wirkungen hätten.

Das ist falsch. Die Polizeiverwaltung ist 
ein integraler und unverzichtbarer Bestand-
teil der Sicherheitsarchitektur. Ob Perso-
nalgewinnung, Einsatzunterstützung, Be-
schaffung, Informationstechnik oder das 
Management von Liegenschaften und Fuhr-
park, ohne diese Funktionen ist professio-
nelle Polizeiarbeit nicht möglich. Sie bilden 
das Fundament, auf dem der Vollzugsdienst 
überhaupt erst handlungsfähig wird.

Wer in diesen Bereichen Personal abbaut, 
spart nicht, sondern verschiebt Probleme. 
Aufgaben verschwinden nicht; sie werden 
verlagert. In der Praxis bedeutet das, dass 
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
zunehmend fachfremde Tätigkeiten über-
nehmen müssen. Hoch qualifiziertes Perso-
nal wird gebunden, wo es für die eigentli-
che Aufgabenerfüllung dringend benötigt 
wird. Das ist ineffizient, teuer und letztlich 
verantwortungslos.

Die derzeit diskutierten Ansätze, Aufga-
ben zu bündeln, umzustrukturieren oder 

Personal abzubauen, verstärken diese Ent-
wicklung zusätzlich. Unter dem Schlagwort 
der Effizienz droht eine schleichende Aus-
höhlung zentraler Unterstützungsberei-
che. Die Folgen sind absehbar: steigender 
Druck auf den Vollzugsdienst, wachsende 
Arbeitsbelastung und zunehmende Unzu-
friedenheit innerhalb der Belegschaft. Über-
lastung, Frustration, sinkende Attraktivität 
des Berufs und wachsende Probleme bei der 
Nachwuchsgewinnung sind die Folge. Ent-
sprechende Entwicklungen sind bereits er-
kennbar.

Gleichzeitig wächst der Aufgabenbestand 
der Polizei kontinuierlich weiter. Neue Kri-
minalitätsphänomene, komplexere Einsatz-
lagen und gestiegene Erwartungen der Be-
völkerung zeigen deutlich, dass die An-
forderungen nicht sinken, sondern stetig 
steigen. Auch das Ministerium für Inneres 
und Sport betont, dass nicht nur die absolute 
Zahl entscheidend ist, sondern eine langfris-
tig tragfähige Personalstruktur mit ausge-
wogener Altersverteilung. Dieser Ansatz ist 
grundsätzlich richtig, darf jedoch nicht als 
Argument für Zurückhaltung beim weiteren 
Personalaufwuchs missverstanden werden. 
Nachhaltigkeit bedeutet eine verlässliche, 
vorausschauende und ausreichend dimen-
sionierte Entwicklung. Diskussionen über 
reduzierte Einstellungszahlen oder gar Per-
sonalabbau senden daher ein falsches und 
gefährliches Signal. Sie widersprechen den 
tatsächlichen Anforderungen und gefähr-
den die langfristige Funktionsfähigkeit der 
Polizei in Sachsen-Anhalt erheblich.

Die Gewerkschaft der Polizei Sachsen-
Anhalt macht deshalb unmissverständlich 
deutlich: Ein weiterer Personalabbau, egal 
ob im Vollzug oder in der Verwaltung, ist 
nicht hinnehmbar. Die Polizei ist kein Expe-
rimentierfeld für kurzfristig gedachte Spar-
politik. Eine leistungsfähige Polizei kann 
nur als funktionierendes Gesamtsystem be-
stehen. Wer einzelne Bereiche schwächt, 
gefährdet die Stabilität des Ganzen. Es ist 
höchste Zeit, dass diese Erkenntnis in den 
aktuellen landespolitischen Entscheidun-
gen konsequent berücksichtigt wird.

INFO-DREI

Personalentwicklung der Polizei in …
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Für Anfragen zum GdP-Rechtsschutz steht unsere Geschä� sstelle zur Verfügung: 
Kollegin Kathrin Jaeger, Telefon: (0391) 61160-12, E-Mail: kathrin.jaeger@gdp.de

ÜBERSTUNDEN VON BEAMTEN MÜSSEN NACH EINEM JAHR BEZAHLT WERDEN

Urteil aus Halle stellt klare 
Regeln für Mehrarbeit auf
Wenn Beamte viele Überstunden leisten, 

stellt sich o�  die Frage: Freizeit oder 
Geld? Bevor diese Entscheidung getro� en 
wird, ist zu unterscheiden: Gleitzeit oder an-
geordnete Mehrarbeit. Ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Halle bringt nun wichtige Klar-
heit. Die Richter entschieden am 12. März 2026 
(Az.: 5 A 312/24 HAL), dass Mehrarbeit bezahlt 
werden muss, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres durch Freizeit ausgeglichen wird.

Geklagt hatte ein Kriminalrat. Er hatte 
über längere Zeit hinweg zahlreiche Stun-
den Mehrarbeit angesammelt. Wegen hoher 
Arbeitsbelastung und Personalmangels – 
insbesondere im Polizeidienst – war es ihm 
nach eigener Darstellung nicht möglich, die-
se Mehrarbeit durch Freizeitausgleich abzu-
bauen. Deshalb beantragte er, diese Stun-
den auszuzahlen.

Behörde verweist auf
Freizeit und Gleitzeit

Der Dienstherr lehnte die vollständige Be-
zahlung jedoch ab. Zur Begründung führ-
te die Behörde an, dass Überstunden im 
Beamtenverhältnis grundsätzlich zuerst 
durch Freizeit auszugleichen seien. Außer-
dem habe der Kläger bereits anderes Zeit-
guthaben, etwa Gleitzeit, abgebaut. Eine 
komplette Auszahlung der Mehrarbeit sei 
deshalb nicht gerechtfertigt.

Der Beamte hielt dem entgegen, dass ein 
Freizeitausgleich tatsächlich nicht möglich 
gewesen sei. Die Einsatzlage und der Perso-
nalmangel hätten es verhindert, freie Tage 
zu nehmen, ohne den Dienstbetrieb zu ge-
fährden. Der Streit landete schließlich vor 
Gericht.

Gesetz setzt klare Jahresfrist

Das Verwaltungsgericht Halle gab dem Klä-
ger recht. Maßgeblich ist § 63 des Landes-
beamtengesetzes Sachsen-Anhalt. Danach 
gilt: Überstunden sollen grundsätzlich in-

nerhalb eines Jahres durch Dienstbefreiung, 
also Freizeit, ausgeglichen werden. Diese 
Frist ist verbindlich.

Wird der Freizeitausgleich innerhalb die-
ses Jahres nicht gewährt, hat das klare Fol-
gen. Nach Au� assung des Gerichts kann 
die Mehrarbeit dann nicht mehr durch freie 
Tage ausgeglichen werden. Stattdessen wan-
delt sich der Anspruch automatisch in einen 
Anspruch auf � nanzielle Vergütung um. Die 
Überstunden müssen also bezahlt werden.

Zwingende dienstliche Gründe 
lagen vor …

Im konkreten Fall stellte das Gericht fest, 
dass sogenannte zwingende dienstliche 
Gründe einer Dienstbefreiung entgegen-
standen. Solche Gründe liegen vor, wenn 
freie Tage zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Dienstbetriebs führen würden. 
Gerade im Polizeidienst könne dies der Fall 
sein, da hier die Sicherheit der Bevölkerung 
und der Schutz von Leben und Gesundheit 
im Vordergrund stehen.

Interne Vermerke und Stellungnahmen 
des Dienstvorgesetzten belegten, dass die 
Mehrarbeit wegen der Einsatzlage nicht ab-
gebaut werden konnte. Auch aus Sicht der 
Behörde hätte eine Auszahlung die Dienst-
planung erleichtert. An diesen Feststellun-
gen hatte das Gericht keine Zweifel.

… aber selbst ohne diese Gründe 
gilt: Geld sta�  Freizeit

Besonders wichtig ist jedoch ein weiterer 
Punkt der Entscheidung. Das Gericht mach-
te deutlich, dass der Anspruch auf Bezahlung 
nicht davon abhängt, ob zwingende dienstli-
che Gründe vorlagen. Selbst wenn der Dienst-
herr den Freizeitausgleich ohne ausreichen-
den Grund nicht innerhalb eines Jahres ge-
währt hat, entsteht ein Zahlungsanspruch.

Zur Begründung verweist das Gericht 
auf die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts. Danach darf der Anspruch 
eines Beamten nicht einfach entfallen, nur 
weil der Dienstherr ihn rechtswidrig nicht 
erfüllt hat. Andernfalls würde die gesetzli-
che Regelung ins Leere laufen. Überstunden 
dürfen nicht folgenlos bleiben.

Gleitzeit ersetzt keine 
Überstunden

Auch das Argument der Behörde, der Klä-
ger habe bereits Gleitzeit abgebaut, ließ das 
Gericht nicht gelten. Der Abbau von Mehr-
zeit im Rahmen der Arbeitszeitregelungen 
ist nicht mit dem Ausgleich von Mehrarbeit 
gleichzusetzen.

Gleitzeit und Mehrarbeit sind zwei un-
terschiedliche Regelungssysteme, die ne-
beneinander bestehen. Während Beamte 
bei Gleitzeit teilweise selbst über ihre Ar-
beitszeit verfügen können, entsteht der An-
spruch auf Dienstbefreiung für Mehrarbeit 
kra�  Gesetzes und muss vom Dienstherrn 
organisiert werden. Der Abbau von Gleitzeit 
steht einer Bezahlung von Überstunden da-
her nicht entgegen.

Klare Botscha�  an Behörden

Das Urteil macht unmissverständlich klar: Der 
Dienstherr trägt die Verantwortung, Mehrar-
beit rechtzeitig auszugleichen. Geschieht das 
nicht innerhalb der gesetzlichen Jahresfrist, 
entsteht ein Anspruch auf Geld. Es reicht nicht 
aus, rückblickend zu behaupten, Freizeit wäre 
theoretisch möglich gewesen.

Für Beamte bedeutet die Entscheidung 
eine deutliche Stärkung ihrer Rechte. Für 
Behörden ist sie ein klares Signal, Arbeits-
zeiten sorgfältig zu steuern und die gesetz-
lichen Vorgaben ernst zu nehmen. Mehr-
arbeit darf weder ignoriert noch entwertet 
werden – spätestens nach einem Jahr muss 
sie bezahlt werden.

Eure Rechtsschutzkommission
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Seniorentermine
SGen der PI Halle

Bereich PI Halle Haus/Revier Halle
am 9. September und am 21. Oktober 2026 um 
14:30 Uhr in der Begegnungsstätte „Zur Fäh-
re“ der Volkssolidarität Böllberger Weg 150.
Bereich Saalekreis
am 17. September und am 19. November 2026 
um 10 Uhr in der Kegelhalle „Nine Pins“ in 
der Ladenstraße in Schkopau, mit anschlie-
ßendem Mittagessen.

SGen der PI Magdeburg

Bereich Bernburg
am 6. August und am 3. Dezember 2026 um 
15 Uhr im Kegel- und Freizeit-Center in der 
Krumbholzallee in 06406 Bernburg.

Aufgrund möglicher Verschiebungen sind 
die Termine nicht zwingend bindend. Bitte 
fragt bei Euren Seniorenvertretern nach, ob 
die Veranstaltungen wie geplant statt� nden.

Wir bitten alle Seniorenvertreter, die Ter-
mine für die Seniorentre� en für das Jahr 
2026 an die Landesredaktion per E-Mail an 
jens.huettich@gdp.de zu senden.

Die Landesredaktion

Die GdP gratuliert
zum 65. Geburtstag
  7.7. Kurt Illmann
 8.7. Burckhard Vossler
28.7. Olaf Engel

zum 66. Geburtstag
 9.7. Peter Herrmann
31.7. Norbert Schleinitz

zum 67. Geburtstag
16.7. Jörg Allstaedt
28.7. Rolf Berger

zum 68. Geburtstag
15.7. Uwe Gerlach

zum 69. Geburtstag
11.7. Reinhard Kasch

zum 71. Geburtstag
18.7. Michael Wiegert
21.7. Werner Thippe

zum 72. Geburtstag
17.7. Petra Hüff ner

zum 73. Geburtstag
19.7. Harald Rohr

zum 74. Geburtstag
21.7. Eckhard Preuschoff 
30.7. Peter Klamt

zum 75. Geburtstag
 1.7. Wolfhard Thiele

zum 77. Geburtstag
25.7. Jochem Steinbiß

zum 78. Geburtstag
18.7. Vera Dallmann

zum 79. Geburtstag
14.7. Helge Siegfried Haun

zum 80. Geburtstag
18.7. Hans-Peter Wolter

zum 81. Geburtstag
17.7. Christian Ri� er

zum 83. Geburtstag
13.7. Monika Müller

zum 85. Geburtstag
 9.7. Joachim Beese

zum 86. Geburtstag
29.7. Günter Hasskerl

zum 87. Geburtstag
   9.7. Friedhelm Standar

Der Veröff entlichung des Geburtstags muss 
explizit zugestimmt werden. Viele von Euch 
haben das bereits getan, andere noch nicht. 
Wenn Ihr Eure Einwilligung geben wollt, geht 
dies am schnellsten per E-Mail an lsa@gdp.
de oder Ihr wendet Euch an die Vorstände der 
Bezirksgruppen, die Vertrauensleute oder 
die Seniorenvertreter. Diese verfügen über 
Listen, auf denen Ihr Euch eintragen könnt.
Jens Hü� ich

Redaktionsschluss
Für die Ausgabe 08/2026 ist es Montag, der 
6. Juli 2026, und für die Ausgabe 09/2026 ist 
es Dienstag, der 4. August 2026.

Für Manuskripte, die unverlangt einge-
sandt werden, kann keine Garantie über-
nommen werden. Anonyme Zuschri� en 
werden nicht verö� entlicht.
Die Landesredaktion

Nachrufe
Wir trauern um:

Manfred Bessing (70)

Jürgen Beyer (83)

Frank Gumprecht (66)

Rolf Lehnhardt (74)

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Landesvorstand
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